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Seite 9, Erwägungsgrund (20):

Statt:

"(20) Das Recht zur Nutzung der den ausgewählten Antragstellern zugeteilten Funkfrequenzen 

sollte in Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2002/20/EG möglichst 

bald nach der Auswahl der Antragsteller gewährt werden."

muss es heißen:

"(20) Das Recht zur Nutzung der Funkfrequenzen sollte in Übereinstimmung mit Artikel 5 

Absatz 3 der Richtlinie 2002/20/EG den ausgewählten Antragstellern möglichst bald nach 

der Auswahl gewährt werden."
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Seite 16, Artikel 5 Absatz 3:

Statt:

"(3) Die Kommission teilt den Antragstellern unverzüglich mit, ob ihre Anträge als zulässig 

eingestuft wurden und in die zweite Auswahlrunde gehen oder gemäß Absatz 2 ausgewählt 

worden sind. Die Kommission veröffentlicht die Liste der zulässigen oder ausgewählten 

Antragsteller. Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dieser Veröffentlichung müssen 

Antragsteller, die nicht beabsichtigen, sich am weiteren Auswahlverfahren zu beteiligen, 

sowie ausgewählte Antragsteller, die nicht beabsichtigen, die ihnen zugeteilten Funk-

frequenzen zu nutzen, die Kommission schriftlich davon unterrichten."

muss es heißen:

"(3) Die Kommission teilt den Antragstellern unverzüglich mit, ob ihre Anträge als zulässig 

eingestuft wurden und in die zweite Auswahlrunde gehen oder gemäß Absatz 2 ausgewählt 

worden sind. Die Kommission veröffentlicht die Liste der zulässigen oder ausgewählten 

Antragsteller. Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dieser Veröffentlichung müssen 

Antragsteller, die nicht beabsichtigen, sich am weiteren Auswahlverfahren zu beteiligen, 

sowie ausgewählte Antragsteller, die nicht beabsichtigen, die Funkfrequenzen zu nutzen,

die Kommission schriftlich davon unterrichten."


